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Verordnung.
uta flf luf Grund de« § 49 der 8unde«rat«ver-
, „ ordnung über den Verkehr mit Brotgetreide und
, ""Mehl vom 28. Juni 1915 und in Ergänzung ver

""""diesbezüglichen Anordnung de« Kreirauischuffe« für
den Krei« Ufingen vom IO August 1915 be¬
stimme ich hiermit, daß vom 2. d« Mts . ab

:. »da« Brot für die versorgung»berechtigte Bevöl¬
kerung in den gewerblichen Bäckereibetrieben nur
»och i« r« «»en Laibe « hergestellt werden
darf." Zuwiderhandlungen«erden nach8 21 a.
O. bestraft.

Ufingen, den 1. Februar 1916.
Der Vorfitzende de« Krei«-Au»schuffe«.

Rr. 1»98._ v. Bezold.
3 *": In die Herren Bürgermeister!

> fe, Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung
de« Bunde«rat«über die Sicherung der Ackerbestellung

) -31. März, (R. G. Bl. S . 210,
|T 9. Sepl. R. « . Bl. S . 557.)

i- «rsuche ich um Bericht bi« zum 10. d. Mt«, ob
in jeder Gemeinde mit Sicherheit darauf gerechnet
werden kann, daß sämtliche bisher bestellt gewesenen
Grundstücke wieder bestellt werden.

Ufingen, den1. Februar 1916.
E. Der komm. Landrat.
Nr. 1382.__ b. Bezold.

®n M« Herren Bürgermeister de» Rrefe*.
Nach Mitteilung der Königlichen Krei«kaffe zu

.Homburgp. d. H. begegnen der Behandlung der
w StagtSsteuer- Zu. und Abgangrlisten und der Auf-

Pellung der «u«fallisten vielfach Schwierigkeiten,
welch, zu großen Schreibereien Beranloffung geben.

«" '«kaffe beabfichtigt auch, bei den
. Vierteljährlichen Abrechnungen mit den Gemeinde-

'̂ifiglich der StaatSbeiträge zu den Lehrer-
S^ dungen und den ErgänzungSzuschüffen einerseit«
chk""U"° dir von den Gemeinden zu zahlenden Beiträge
!t̂ 1H. ben Detfstiebenen Kaffen anderseits eine wefent-

E * Vereinfachung herbeizuführen. Auch arf
SäSL ®» '!*" bt* »aff'nvrrkehr« kann viel

»etläS i 'rl! abn  nö“0' dm Gemeinderechnern
ßienu l ! ? ! "8 »nd Unterweisung zu erteilen.

,, JI . *» ,! “1, P<5 b.'5V °rft-her der Kgl. Keei«kaffe,
!l.!b?« i.^ x. 0̂ ?' ^ chen°uer zu Homburgv. d. H.

“Iäs  j1.“ "3”®«««"VA
tteinh! ® r̂8et,ne *P«  ersuche ich, die Äe-

_• Ufingen, den 30. Januar 1916.
1296 fomm- Landrat.

- rl ia96 -_ v. Bezold._
Jen 39. Januar 191«.

rifo:«neirSn Ü *•“nb «/ ""enseuche ist in den« e-

Rr 12«« * * komm. Landrat.
r * 18M* P. » «»old.

Amtlicher Teil.

16.

et.

Bekanntmachung
Rr. W. M. 1300/12. 15. K R. A.,

betreffend
Beschlagnahme und veftandserhebung
von Bekleidung - - und Ausrüstung - -
stücken für Heer , Marine und Feldpost.

Kam1. Februar 1916.
Nachstehende Bekanntmachung wird hierdurch mit

dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht,
daß Zuwiderhandlungen gegen die Enteignung«,
oder Beschlagnahme>Anordnungengemäß der
Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegs¬
bedarf vom 24. Juni 1915 (Reich»-Gesetzbl. S.
357), in Verbindung mit den Erweiterungs-Bekannt¬
machungen vom 9. Oktober 1915 (Reichr-Gesetzbl.
S . 645) und vom 25. November 1915 (Reich«.
Gesetzbl. S . 778)*) und Zuwiderhandlungen gegen
die Meldepsticht oder Pflicht zur Lagerbuchsührung
gemäß der Bekanntmachung über VorratSerheb-
ungen vom 2. Februar 1915 (Reichr-Gesetzbl. S.
54) in Verbindung mit den Erweiterung-bekannt-
machungen vom3 September 1915(Reichr-Gesetzbl.
S . 549) und vom 21. Oktober 1915 (Reichr-
Gesetzbl. S . 684)**), bestraft werden.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark wird,
sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt find, bestraft:

1. wer der Verpflichtung, die enteigneten
Gegenstände herauszugeben oder fie auf
Verlangen de« Erwerbers zu überbringen
oder zu versenden, zuwiderhandelt;

2.  wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegen¬
stand beiseiteschafft, beschädigt oder zerstört,
verwendet, verkauft oder kauft oder ein an¬
dere» V-räußerungS. oder Erwerbsgeschäft
über ihn abfchließt,

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu
behandeln, zuwiderhandelt,

4.  wer den nach§ 5 erlassenen SuSführungSbe-
stimwungen zuwiderhandelt.

**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist. nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder wiffentlich un¬
richtige oderunvollständigeAngaben macht, wird
mit Gefängnis bi« zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bi» zu zehntausend Mark
bestraft. Auch können Vorräte, die ver.
schwiegen find, im Urteil für dem Staat
verfallen erklärt werden. Ebenso wird
bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen
Lagerbücher einzurichten oder zu führen
unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist. nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder
unvollständige Angaben macht, wird mit
Geldstrafe bi» zu dreitausend Mark oder
im Unvermögensfalle mit Gefängnis bi« zu
sechs Monaten bestraft. Ebenso wird be-
straft, wer fahrläsfig die vorgeschriebenen
Lagerbücher einzurichten oder zu führen
unterläßt.

8 1.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkün¬
dung am 1. Februar 1916 in Kraft.

8 2.
Bo « der Bekanntmachung betroffene

Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung werden die nach¬

stehend aufgeführten Gegenstände betroffen, gleich¬
viel, au« welchen Rohstoffen die dazu verwandten
Webwaren hergestellt find, ohne Rücksicht aus Farbe
und Herstellungsart

1. Uniformröcke(Waffenröcke, Attila«. Ulanka«,
Koller usw.), Litewken, Feldblusen, Mäntel,
Hosen, Reithosen, Feldmützen(keine Extra-
mützen), Halsbinden(mit Ausnahme von rein¬
seidenen), SioffiFausthandschuhe, soweit sie
für Mannschaften des Heere«, der Marine
und der Feldpost in Betracht kommen können,

2. Kriegsgefangenen-Anzüge, schwarz oder an¬
nähernd schwarz, gelb gepaspelt,

3. Drillichjacken, Drillichröcke, Drillichhosen,
4. Mäunerhemden(jedoch keine Oberhemden und

Nachthemden) und Männerunterhosen mit
Ausnahme aller au« gebleichten Leinen- und
gebleichten Baumwollstoffen oder Seide herge¬
stellten Hemden und Unterhosen.

Männerhemden und Unterhosen au«Wirk-
und Strickstoffen sind durch die Bekannt¬
machung Nr. W. M. 1000/11. 15. KRA.
beschlagnahmt.

5. Helmbezüge(auch für Tschako», Pelzmützen,
Tschapka« usw.), Tornister, Militär-Rucksäcke,
Brotbeutel, Zeltzubehörbeutel,

Packtaschen, Schanzzeug- und Drahtscheren-
Futterale, ganz oder teilweise au» Webstoffen
gefertigt,

Feldflaschenüberzüge aller Art,
6. Munition«- und Waffertragesäcke, Reiter»

futtersäcke, Tränkeimer, Protzschlitzsäcke, Zelt-
säcke,

7. Zeltbahnen, Zelte aller Art. soweit fie für
militärische Zwecke geeignet find,

Fuhrparkpläne au» Segeltuch(Hanf oder
Baumwolle) in folgenden Abmessungen:
211 : 226, 224 : 231, 231 : 284, 240:
400, 248 : 282, 270 : 360, 300 : 500,
310 : 311, 400 : 500 cm,

8. Sandsäcke.
8 3.

Beschlagnahme.
Die von der Bekanntmachung betroffenen Gegen¬

stände werden, ohne Rücksicht auf Qualität be¬
schlagnahmt.

Soweit ihre Anfertigung nach den bestehenden
Bestimmungen zulässig ist, verfallen die in der Her.
stellung befindlichen oder künftig herzustellenden
Gegenstände gleichfalls der Beschlagnahme, sobald
ihre Herstellung beendet ist und die Mindestmengen
überschritten sind.

Beschlagnahmt sind ferner die von der Bekannt¬
machung betroffenen Gegenstände(§ 2), welche von
einer Abnahmestelle de« Heere», der Marine oder
der Feldpost endgültig zurückgewiesen sind oder
künftig endgültig zurückgewiesen werden. Sie dürfen
auch nicht anderen Stellen de« Heere«, der Marine
oder der Feldpost geliefert werden.



§ 4 .
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die
Vornahme von Veränderungen an den von ihr be¬
rührten Gegenständen verboten ist und recht- ge¬
schäftliche Verfügungen über sie nichtig sind . Den
recht - geschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen
gleich , die im Wege der Zwangsvollstreckung oder
Arrestvollziehung erfolgen.

Unzulässig ist auch jeder Wechsel im Gewahrsam
der beschlagnahmten Gegenstände.

Trotz der Beschlagnahme sind alle Verände¬
rungen und Verfügungen zulässig , die mit ausdrück¬
licher Zustimmung des WebstoffmeldeamtS der Kriegs.
Rohst off. Abteilung des Königlich Preußischen KriegS-
ministerium », Berlin SW 48 . Verl . Hedemann-
straße 11 , erfolgen . Auch Veräußerungen an Stellen
de» Heere «, der Marine oder der Feldpost dürfen
nur mit Zustimmung des WebstoffmeldeamtS erfolgen.

§ 5.
Ausnahme « von der Beschlagnahme.

Nicht beschlagnahmt sind durch diese Bekannt¬
machung:

1 . Im Gebrauch gewesene oder im Gebrauch
befindliche Gegenstände.

3 . Alle G .-genstände . welche sich am 1 . Februar
1916 im Eigentum von staatlichen oder kom¬
munalen Behörden und Anstalten sowie von
Vereinigungen für Liebesgabenbeschaffung , so¬
weit letztere ihre Vorräte unentgeltlich dem
Heere oder der Marine zuführen , ferner von
VereinSlazaretten und privaten Krankenhäu¬
sern befinden.

Dagegen ist der Erwerb beschlagnahmter
Gegenstände nach dem 1. Februar 1916 auch
seilen « der Vorgenannten unzulässig.

3 . Alle Gegenstände , für welche LieserungSver-
träge mit einer Stelle des Heere «, der Marine
oder der Feldpost bi« zum 1. Februar 1916
einschließlich abgeschlossen worden sind , vor¬
ausgesetzt , daß auch alle aus die Lieferungen
bezüglichen Zwischen - und Unterverträge be¬
reit « bis zum 1. Februar 1916 abgeschlossen
worden sind.

Dagegen fallen nicht unter diese Aus¬
nahme Gegenstände , über welche Verträge
mit Eisenbahn - und anderen Zivilbehörden
ausländischen Militärbehörden , Kantinen , Pri-
valkrankenhäusern ( selbst mit militärischer
Belegung ) . VereinSlazaretten , anderen gemein¬
nützigen Vereinen oder Anstalten und der¬
gleichen mehr bestehen.

4. Männerhemden und Männeruntcrhosen, welche
nach dem 8 . Dezember 1915 au » dem Reichs¬
ausland ( nicht Zollauiland oder besetzten Ge-
bieten ) eingeführt worden sind oder noch
werden.

5 . Gegenstände , für die bi« zum 8 . Dezember
1915 eine Ausfuhrbewilligung de» Reichs¬
kanzler » erteilt worden ist.

8 6.
Freigabe für de« Kleinverkauf.

Die Vorräie einer Person sind bis zur Höhe
der folgenden Mindestmengen für den Kleinverkauf
freigegeben:

a ) ohne Rücksicht auf die Qualität
je 50 Waffenröcke , Litewken,

Feldblusen , Mäntel,
je 20 Atila «, Ulankar , Koller

und so weiter,
20 Reithosen,
100 lange Hosen ( einschließ¬

lich Stiefelhosen ) ,
je 20 Feldmützen , Drillich¬

jacken , Drillichröcke,
40 Drillichhosen,
50 Halsbinden,
je 10 Tornister , Zeltzubehör-

beutel , Munitionslragesäcke,
Waffertragesäcke , Schanzzeug-

oder Drahtscherenfutterale,
Frldflaschenüberzüge,

30 Miluär -Rucksäcke,
je 50 Helmbczüge , Brotbeutel,

Zeltbahnen , Reitersuttersäcke,
Tcänkeimer , Packtaschen,

500 Sandiäcke
d ) von jeder Qualität

je 100 Männerhemden oder
Männrrunterhosen.

Die unter a ) und b ) aufgeführten Mengen
sind nur dann freigegeben , wenn

1 . die sreigegebenen Vorräte unmillelbar an den
Verbraucher veräußert werden.

2 . der Verkaufspreis den zuletzt vor dem In¬
krafttreten dieser Bekanntmachung erzielten
Preis nicht übersteigt.

Wer trotz dieser Vorschriften Ware zurückhält
oder höhere Preise als bisher sich bezahlen läßt,
hat sofort die Enteignung der Ware zu gewärtigen.
Wer also von dieser Freigabe für den Kleinverkaus
keinen Gebrauch machen will oder kann , hat seine
sämtlichen Vorräte als beschlagnahmt anzumelden.

8 7.
Verwahrung der beschlagnahmte«

Gegenstände.
Die Besitzer der beschlagnahmten Gegenstände

sind verpflichtet , diese bi» auf weitere » zu verwahren
und pfleglich zu behandeln.

Die beschlagnahmten Gegenstände sind getrennt
von den beschlagnahmefreien Vorräten aufzubewahren
und als solche kenntlich zu machen . Die Trennung
und Kenntlichmachung muß bi» zum 15 . Februar
1916 erfolgt sein. 8 8-

Eigentumsübertragung und Ueber-
«ahmepreis.

Das Webstoffmcldeamt ist ermächtigt , da « Eigen¬
tum an den beschlagnahmten Gegenständen gemäß
§ 1 der Bekanntmachung über die Sicherstellung
von Kriegsbedarf auf die von ihm bezrichneten
Personen zu übertragen.

Durch eine beim Königlich Preußischen Kriegs-
Ministerium gebildete Bewerlungsstelle für Webstoffe
wird zunächst grundsätzlich eine gütliche Einigung
über den Übeniahmeprei « mit dem Eigentümer der
beschlagnahmten Gegenstände angestiebt weiden.
Soweit eine gütliche Einigung nicht zustande kommt,
erfolgt die Preisfestsetzung durch das Reichs -Schieds¬
gericht gemäß § 8 2 und 3 der Bekanntmachung
über die Sicherstellung von Kriegsbedarf.

8 s.
Meldepflichtige Gegenstände.

Meldepflichiig find die am Stichtage vorhan¬
denen Gesamtvorräte der beschlagnahmten Gegen¬
stände , sofern sie größer sind al » die im 8 8 an¬
gegebenen Mindestvorräte.

Werden die Mindestvorräte eine» Eigentümer-
nachträglich überschritten , so sind die Gesamtvorräte
unverzüglich aus den vorgeschriebenen Meldekarten
anzumelden.

Alle von Stellen de« Heere «, der Marine oder
der Feldpost bereit « früher oder in Zukunft zurück¬
gewiesenen Gegenstände sind nach erfolgter end¬
gültiger Zurückweisung unverzüglich unter Angabe
der Gründe der Zurückweisung von dem anzu¬
melden , der die Gegenstände zurückerhalten hat.

Alle Zugänge zu den beschlagnahmten L >ger-
beständen sind ebenfalls meldepflichiig.

8 10.
Meld -Pfttchtige Personen.

Zur Meldung verpflichtet sind alle natürlichen
und juristischen Personen , ferner alle wirtschaft¬
lichen Betriebe , sowie öffentlich rechtliche Körper¬
schaften und Verbände , die Eigentum oder Gewahr¬
sam an meldepflichtigen Gegenständen (8 9) haben,
oder bei denen bezw . für die sich solche unter Zoll¬
aussicht befinden.

Vorräte , die sich am Stichtage ( 8 11 ) nicht
im Gewahrsam de« Eigentümer » befinden , sind
sowohl von dem Eigentümer al « auch von dem»
jenigen zu melden , der sie an diesem Tage in
Gewahrsam hat (Lagerhalter usw .).

Alle die . welche meldepflichtige Gegenstände in
Gewahrsam haben , ohne Eigentümer zu sein,
brauchen nur die von ihnen verwahrten Mengen
sowie die Eigentümer anzugeben , aber nicht die
übrigen Spalten der Meldekarte auszufüllen.

Die nach dem Stichtage eintreffendcn , vor dem
Stichtage aber schon abgesandten Vorräte sind nur
von dem Empfänger zu melden.

Reben demjenigen , der die Ware in Gewahrsam
hat , ist auch derjenige zur Meldung verpflichte »,
oer sie einem Lagerhalter oder Spediteur zur Ver-
fügung eine « Dritten übergeben hat.

8 11-
Stichtag und Meldefrist.

Maßgebend für die Meldepflicht ist bei der
ersten Meldung der am Beginn de« 1. Februar

Die Ver-

schieden-
heit der
Größe

und Farbe
bleibt

außer
Betracht.

1916 ( Stichtag ) tatsächlich vorhandene Best« „ „ t,
bei den Zusatzmeldungen die in der Zeit bi» z, j
1 . jede« folgenden Monat « (erstmalig bi« zum ff t
April 1916 ) zum Bestand hinzugetretencn Meng!

Die erste Meldung ist bi» zum 15 . Febrr $
1916 , die Zusatzmeldungen sind bi» zum 8 . jtfc ^
folgenden Monat « ( erstmalig bi» zum 8 . Ap
1916 an da « Webstoffmeldeamt der KriegS -RoW

Abteilung des Königlich Preußischen KriegSminjj J
riums einzusenden . » **

§ 12 .
1

3

re

Meldekarte » .
Die Meldungen dürfen nur auf den amtlij K,

Meldekarten für Bekleidung «- und AuSrüstungSU
erstattet werden . Diese Meldekarten sind d« l
Postkarte beim Webstoffmeldeamt anzufordern . Krieg

Die Anforderung ist mit deutlicher Unterschri Kenn
genauer Adresse und Firmenstempel zu versch

Sämtliche in den Meldekarten gestellten Fra , S
sind genau zu beantworten . Alle Mängel , die I
Warenposten etwa hat , sind genauesten « zu I
schreiben . Ungenaue oder unvollständige Angab
insbesondere über Menge , Größe oder Maße , i
wicht usw . würden erhebliche Verzögerungen §
der Abnahme und auch sonstige Nachteile bj
Strafverfolgung für den Eigentümer der Gegl
stände nach sich ziehen.

Weitere Mitteilungen irgendwelcher Art
die Meldekarte nicht enthalten , auch dürfen
Einsendung der Meldekarten sonstige schriftli
Erklärungen , außer den Aufstellungen über !
Meldekarten , nicht beigesügt werden . R >

Auf einer Meldekarte darf immer nur ,i « ela,
meldepflichtiger Warenposten gemeldet werden . » lamm

Die Meldekarten sind fortlaufend nummeri
und ordnungsgemäß frankiert an da « Webst
Meldeamt der Kriega -Rohstoff -Abteilung de« « 7.
lich Preußischen KriegSministeriumS , Berlin SW4 ~ *
Verlängerte Hedemannstr . 11 , einzusenden . § ?iA
Vordrucke für die Aufstellungen über die Mel! IL“ .
karten sind ordnungsgemäß auSgesüllt diesen

zufügen . Anor»
Auf die Vorderseite der zur Einsendung « ^

Meldekarten benutzten Briefumschläge ist ein N
merk zu setzen : „ Enthält Meldekarten für * feihp«
kleidung »- und Ausrüstungsstücke ." , g tJeu

8 13 . Preis
Muster. 1916

Muster sind ohne weitere « nur bei SandsA ^ ^
dem Webstoffmeldeamt einzusenden . Diese 3Jiaf
sind getrennt von den Meldekarten zu verpack Aya
der Umschlag muß den Vermerk „ Enthält .. El“!sackmuster " sowie Namen und Adreffe de» K “" ,
sender « tragen . »

Bei den übrigen Gegenständen sind für f
Durchschnitt der einzelnen Warenposten genau m«Da«
gebende Muster nur auf Aufforderung de« W
stoffmeldeamt « an die von ihm bezeichneten Pers « '
kostenfrei zu übersenden.

Die Muster werden entweder zurückgeft
nttrr  mm lleberiiabinevreiü veraütet.

3

8 14.
Lagerbnch und Auskunftserteilung %

Jeder Meldepflichtige ( 8 10 ) har ein La^ mm
buch zu führen , au » dem jede Aenderung in Mr -
Vorratsmengen und ihre Verwendung erfMbau,
fein muß . i'

Soweit der Meldepflichtige bereit « ein derart !!
Buch führt , braucht ein besondere » Lagerbuch Nr . i
eingerichtet zu werden . In dem Lagerbuch -
indes mit roter Tinte deutlich bei den besO
nahmten Posten zu vermerken , daß sie besck> S
nahmt sind . in w

Beauftragten der Polizei « oder Militärbeh ^ ü
ist jederzeit die Prüfung de« Lagerbuche » sowie !Autor
Besichtigung der Räume zu gestatten , in
meldepflichtige Gegenstände zu vermuten sind . | -

8 15.
Anfrage » und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , die die vorliE
Bekanntmachung oder die dazu ergehenden U
führungsbestimmungen betreffen , sind an da» N
stoffmeldeamt der Kriegs -Rohstoff . Abteilung ! W1
Königlich Preußischen Kriegsministerium », (Amt!
SW 48 , Verlängerte Hedemannstraße 11 , zuE

Die Anfragen und Anträge müssen auf ^ g
Briefumschlag sowie am Kopfe de» Briefe » Alleine
kurzen Vermerk tragen : „ Betrifft Beklei



»um

Belli» und Ausrüstungsstücke.
&<* lr Berlin, den 15. Januar 1916

Agl . Preußisches Kriegsministerium
ge». Wildv. Hohenborn.

Dresden, den 15. Januar 191«.
Kal . Sächsisches Kriegsministerium

gez. v. Wilsdorf.
München, den 15. Januar 1916.

Kgl . Bayrisches « riegsmiuisterium
qez. Freiherrv Kreß.

Stuttgart, den 15. Januar 1916.
Kgl . Württemb . Kriegsministerium

gez. v. Marchtaler.
vorstehend« Bekanntmachung der 4 deutschen

rn. " Kriegsministerien wird hiermit zur allgemeinen
erfchri Kenntnis gebracht.
oerfch Frankfurt(Main), den1. Februar 1916.

Stellv. Generalkommando de« 18. Armeekorps.

Feba
8. jeb
3. Ax
Nohft«
sminjj

lmiliij
ngsstt
d

>Fra;
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Usingen, den 31. Januar 1916.
Wird veröffentlicht.

Der komm. Landrat
Nr. 1305. v. Bezold.

Bekanntmachung,
Nr. W. M. 562/1. 16. K R. A.

J betreffend
c Preisbeschränkungen im Handel mit

n'" Web «, Wirk, und Strickwaren.
Vom1. Februar 1916.

Auf Grund de« § 9b der Gesetze» über den
nur jBelagerungszustand vom 4. Juni 1851 (Gesetz«
,en. samml. S . 451) in Verbindung mit dem Gesetz,

„ . betreffend Abänderrng dieser Gesetze» vom 11.
M-lM Dezember 1915 (Reichr-Gesetzbl. S . 813) — in

ol«Bayern auf Grund de» Artikel» 4 Ziffer2 de«
besetze» über den Belagerungszustand vom 5.

. November 1912 in Verbindung mit der König«
glichen  Verordnung vom 31. Juli 1914, den

{ Uebergang der vollziehenden Gewalt aus die
' 1 Militärbehörden betreffend— wird hiermit folgende

Anordnung zur allgemeinen Kenntnis gebracht:
% Beim Verkauf von Web«, Wirk- und Strick-

. 2 waren (gleichgültig au« welchen Spinnstoffen die-
1 selben hergestellt sind) sowie der hieraus gefertigten

-Erzeugnisse darf der Verkäufer keinen höheren
Preis vereinbaren, als er vor dem 31. Januar
1916 bei gleichartigen oder ähnlichen Verkäufen

»ndsÄ̂tielt hat. Hat der Verkäufer vor dem 31.
Januar 1916 den betreffenden Gegenstand nicht

erpaäi ö/handrlt, so darf er keinen höheren Preis ver-
t Sa Ewbaren al» den, welchen ein gleichartiges Geschäft
de» J innerhalb derselben höheren Verwaltungtbezirk» vor

dem 31. Januar 1916 für den Gegenstand erzielt hat.
für > Frankfurt(Main), den 1. Februar 1916.

au « Dar stellv. Generalkommandoder 18. Armeekorps.
L»ri« Usingen, den 31. Januar 1916.

Wird veröffentlicht.
ckgefk Der komm. Landrat.

Rr. 1306. v. Bezold-

1 Usingen, den1. Februar 1916.
lutlfi Nach Mitteilung des stellvertretenden General-
, LaMmmando» in Frankfurta. M. ist der Termin
g inlsür die Bestandsanmeldung von Nuß»
ersiE ? umholz und stehenden Nußbäumen

bt» zum 15. d. Mt«, verlängert worden,
erarti! Der komm. Landrat.
uch»Nr. L. 1308. v. Bezold.
- - -- --
beA m Usingen , den 29. Januar 1916.
Wf r Die Ausgabe der eisernen 10 Pfg.«Stücke ist

*n « x er  * u erwarten. Zur Vermeidung
cbehS°von Störungen find magnetisch« Einrichtungen in
sowie Automaten zu entfernen,
in bk! Der komm. Landrat.
mb. 3(r- v . Bezold.

WtMlichtt Seil.
nliege
,en^da»ik
ung: WTB (5
, (Amtlich.)
|UJ ‘ Westlicher Kriegsschauplatz:
Lj ^ .^a4t zum 31. Januar :
!tiWf en0,^ e Abteilungen einen Handstr,

ver Krieg.
lroßer Hauptquartier,

unsere Stellung westlich von Messines(Flandern.)
Sie wurden gänzlich zurückgeworfen, nachdem e«
ihnen an einer Stelle vorübergehend gelungen
war, in unfern Graben einzudringen.

Bei Fricour (östlich von Albert) hinderten
wir durch Feuer den Feind an der Besetzung eine«
von ihm gesprengten Trichters. Nördlich davon
drangen deutsche Patrouillen bi» in die englische
Stellung vor und kehrten mit einigen Gefangenen
ohne eigene Verluste zurück.

Südlich der Somme verloren die Franzosen
im Handgranatenkampf noch weiteren Boden.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Keine besonderen Ereigniffe.

Balkan-Kriegsschauplatz
Eine« unserer Luftschiffe griff Schiffe und

Depot» der Entente im Hafen von Saloniki mit
beobachtetem gutem Erfolg an.

Oberste Heeresleitung
WTB Berlin,  1 . Febr. (Amtlich) Eine«

unserer Marine-Luftschiff.Geschwader hat in der
Nacht vom 81. Januar zum 1. Februar Dock«,
Hafen- und Fabrikanlagen in und bei Liverpool
und Birkenhead, Eisenwerke und Hochöfen von
Manchester, Fabriken und Hochöfen von Nottingham
und Sheffield sowie große Industrieanlage am
Humber und bei Great Darmoulh ausgiebig mit
Spreng« und Brandbomben belegt. Ueberall wurde
starke Wirkung durch mächtige Explosionen und
heftige Brände beobachtet. Am Humber wurde
außerdem eine Batterie zum Schweigen gebracht.
Die Luftschiffe wurden von all»nPlätzen au» stark
beschoffen, aber nicht getroffen. Sämtliche Luft¬
schiffe sind trotz der starken Gegenwirkung wohl¬
behalten zurückgekehrt.

Der Chef de» Admiralstab» der Marine.

Lokale und provinzielle Nachrichten.
-e- « singen , 1. Febr. Der vom hiesigen

König!. Lehrerseminar am letzten Sonntag veran¬
staltete musikalische Abend  verfehlte auch
diese« Mal seine bekannte Anziehungskraft nicht.
Es bewahrheitete sich wieder einmal Beethoven«
Wort, daß die Musik für uns Deutsche National«
Bedürfnis ist. Ganz besonder» wichtig wurde aber
der Konzertabend dadurch, daß dem Ernste der Zeit
entsprechend die dargebotene Musik in Tönen aur-
drückte, was das Herz einer jeden nach dem Durch¬
leben so langer Kriegszeit bewegt. Schon die ein¬
leitende Nummer aus „Rosamunde" erweckte in der
Durchführung ihrer vornehmlich ernsten Motive
bei den Zuhörern durchlebte Stimmungen und
Gefühle. Den Höhepunkt de« Abend« bildeten di«
mit gespanntester Erwartung aufgenommenen sechs
niederländischen Volkslieder, von welchen den meisten
Zuhörern nur da» „Dankgebet" bekannt war.
Dichter und Tonkünstler waren am Werk, um uns
die Not eine» bedrückten Brudervolkes zu schildern,
die in der „Klage" einen herzbewegenden Ausdruck
fand. Den Hilferuf beantwort te„Wilhelmus von
Naffauen", dem al« Dillenburger Helden bei den
Zuhörern besonder« lebhafte Aufnahme zu teil
wurde. Begeisternd erklang da» „KriegSliev",
wehmütig da« „Abschiedslied", herb und trutzig die
Kriegsmusik in „Bergen op Zoom". Man glaubte
in einigen dieser niederländischen Schlachtgesängen
den Bardidu« unserer Vorfahren, der alten Ger¬
manen zu vernehmen, so markig und wuchtig
rauschien die vollen Akkorde daher. Im „Torgauer
Marsch" und der „Aufziehenden Wache" erklangen
volkstümliche Weisen, die mancher Feldgraue inner¬
lich mitgesungen haben mag. Diese in die Vor
tragsfolge eingestreuten Lieder bedeuteten eine Aus¬
spannung gegenüber den unsere ganze Aufmerk¬
samkeit in Anspruch nehmenden Werken der deut¬
schen Tonmeister: Beethoven, Schubert, Bach,
Mozart. Der erstere fand zwei besonder« hervor¬
ragende Interpreten seiner8. Violinsonate für
Geige und Klavier (Nr. 11 der Voriragrfolge).
Hier wurden die Anwesenden tatsächlich durch die
Macht der Töne gebannt. Keiner der Lauschenden
vermochte die von beiden Spielern entwickelte Tech-
nik zu bewundern, sondern alle tauchten unter in
diese reinste, vollkommensteKunst, in welcher der
Mensch dem Schöpfer solcher Werte am nächsten
kommt. Darum war auch ihre Wirkung eine un«
mittelbare; sie wandelte die Zuhörer zu Mit¬
schaffenden um. Bei dem markigen Schlußgesang:

„Empöret auch die ganze Welt sich wider un« in
Krieg" wurdee« allen klar: „Noch find wir nicht
am Ende; e« heißt weiter durchhalten bi« zum
endgültigen Siege." Wenn die Zusammenstellung
der gemischten Chöre unter dem Zwange der Not.
wendigkeil hat erfolgen müssen, da nur die Hälfte
der sonst vorhandenen Kräfte zur Verfügung stand,
so ist umsomehr die zähe Ausdauer zu bewundern,
welche bei der Vorbereitung eines solchen Konzerte«
mit solchen Kräften die unerläßliche Voraussetzung
bildet. Die Pflege deutscher Musik in einer deut«
scheu Lehrerbildungsanstalt ist in dieser Kriegszeit
doppelt erfreulich bei der Erwägung, daß unser
deutsche« Volk auf dem Gebiete der Tonkunst allen
andern Völkern al» selbstschaffende« voransteht.
Wenn eine Nation die Großen im Reiche der
Kunst nicht vergißt, ehrt e« sich selbst. In dieser
Hinsicht ist die Opfergabe, die al« Reinertrag de«
Abends zum Besten unserer Krieger verwendet
werden soll, in doppeltem Sinne eine vaterländische.

Letzte Nachrichte«.
WTB Große » Hauptquartier,  2 . Febr.

(Amtlich).
Westlicher Kriegsschauplatz:

Die feindliche Artillerie entwickelte an einzelnen
Abschnitten dertzChampagliejund^östlich von St.
Die (in den Vogesen) große Lebhaftigkeit.

Die Stadt Len« wurde abermals vom Gegner
beschoffen.

Ein französische« Großflugzeug stürzte von
unserem Abwehrfeuer gefaßt südwestlich von Chaun
ab. Die Jnsaffen sind verwundet gefangen genommen.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Eine stärkere russische Abteilung wurde von

deutschen Streiskommando» an der-Wiesilucha süd.
lich von Kuchecka Wola(zwischen Stochod und am
Styr) angegriffen und aufgerieben.

Balkau-Krirgsschauplatz:
Unsere Flieger beobachteten in den Hafen¬

anlagen von Saloniki große Brände, die offenbar
von unseren Luftangriffen herrühren.

Oberste Heeresleitung.
WTB Petersburg,  2 . Febr. (Nichtamtl.)

Die Petersburger Telegraphenagentur meldet: Mi¬
nisterpräsident Goremykin ist auf fein Ersuchen hin
in Anbetracht seines geschwächtenGesundheitSzu«
stände» von seinen Obliegenheiten als Minister¬
präsident enthoben und zum Wirklichen Geheimen
Rat erster Klaffe ernannt worden. Da« Mitglied
des Rrichsrat« Stürmer ist zum Minister-Präsi-
denten ernannt worden.

WTB Ncw - Aork,  1 . Febr. (Nichtamtlich).
Nach einer Reutermeldung au« Newsport ist der
vermißte englische Dampfer „Appam" unter
Führung einer deutschen Prisen-Mannschaft und
unter deutscher Kriegsflagge bei Old-Point an der
Küste von Virginia angekommen. Der Dampfer
ist auf der Höhe der kanarischen Inseln von einem
deutschen Kriegsschiff aufgebracht worden. Die
„Appam" hatte bei ihrer Ankunft 425 Personen
an Bord, darunter etwa 138 von etwa5 vor der
Aufbringung der „Appam" versenkten britischen
Schiffen.

WTB Konstantinopel,  2 . Febr. (Nicht¬
amtlich). Der Thronfolger Yuffuf Jzzeddin nahm
sich wegen einer Krankheit, an der er seit langer
Zeit litt, das Leben. Er schnitt sich gestern früh
7 Uhr in seinem Palast die Ader de« linken
Arme» auf. Der Thronfolger wird morgen im
Grabe Sultan Mahmuds in Stambul bestattet
werden.

Empfehlet
Scbwälmer Getreidekümmel.

Hamburger Tropfen,
sowie verschiedene andere Liköre.

Ferner:

Cognac,Arrak,Alter Kornn.Bum
in Feldpostpackungen.

_ Carl Heller.
Hierzu eine Beilage.



Bekanntmachungen
der Stadt Usingen.

Alle diejenigen Sanbroirte , welche bestimmt ge¬
sonnen sind , einen Kriegsgefangenen Arbeiter zu
übernehmen , wollen dies bis spätestens Samstag,
den 5 . d . MtS ., mittags 13 Uhr bei uns an-
zeigen.

Ufi « ge « , den 1. Februar 1916,
Der Magistrat.

Lißmann.

Donnerstag , de« 3 . Februar d. IS . ,
vormittags 9 Uhr beginnend , gelangen im
städtischen Oberwald in den
Distrikten : „ Maischen , Rotheck , Oberfloroih und

Hühnergesäß"
folgende Mengen Brennholz zur Versteigerung.

1 Rm . Eichen -Scheit,
13 Rm . Erchen -Knüppel.

310 Stück Eichen -Wellen,
3 Rm . Buchen -Scheit,

13 Rm . Buchen -Knüppel,
590 Stück Buchen -Wellen,

1 Rm . Weichholz.
39 Rm . Nadelholz -Scheit,
16 Rm . Nadelholz -Knüppel.

Zusammenkunft : „ Eisenbahnunterführuug im
Maischen . "

Ufingen , den 36. Januar 1916.
Der Magistrat.

_ Lißmann.

In Nr . 10 des KreirblatteS ist von uns der
Preis für Kleie mit 13 .30 Mk . angesetzt . Wir
bemerken hierzu , daß sich dieser Satz nur auf
Landwirte bezieht , die selbst Brotgetreide geliefert
haben.

Ufingen » den 1. Februar 1916.
Die Futtermittel -VerteilungSkommission.

Nächste Futtermittelaurgabc ÄamStag , den 5
d. MtS . von 8 */ , bis 13 Uhr vormittag «. (Lager
Scheunengaffe ) . Reben Kleie wird Häckselmrlaffe
verabfolgt . _

Diejenigen Landwirte , welche Bedarf an Klee»
und Runkelrübfamen haben , wollen die benötigten
Mengen im Interesse eine» evtl , gemeinsamen Be¬
zug » bi» zum 5 . d. Mt »., abends bei dem Unter¬
zeichneten oder auf dem Bürgermeisteramt an¬
melden.

Ufingen , bcn 3. Februar 1916.
Die Futtermittel . Verieilungrkommission.

Fr . Peter.

meiner Tannen-
und Kiefern-
Stammhölzer

Das Schalen
und zwar:  Brombach etwa 130 Fm.

Roda . Berg „ 100 „
Westerfeld „ 400 „

ist sofort zu vergeben.

F . Hegener , Holzhandlg., Oberhausen,
Rheinland.

Angebote an P . König , Camberg ( „ Bayer . Hof " ) .

_Cßebrere Waggon

Dick murr
treffe « nächster Tage ein bei

Siegln . Lilienstein.

Ersatz-Kessel
innen und aussen emailliert

la Qualitätsware I
liefert

Eisenhandlnng Zilliken,
, Wetlbnrg , Telephon Nr. 100.

Statt Karten

Cberese Spieß
Karl Henzel

j. Zt . im felde

"Verlobte.

Usingen 0roB -Robrh «im
i. Ried

2 . februar 1916.

Donnerstag frisch
vom Seeplatz eintreffend:

Bratsctaellfisclie,
Pfd . 58 Psg.

Mittel-Kabeljan,
Pfd . 68 Pfg.

Feinster deutsche» Kraftfleisch
iin 1 Psd .-Dose 1,5 « Mk.

Vorzügliche Suppen - , Sup-
penteig - u.Gemüsenudeln

Pfd . 5 « Pkg.

Stangen -Makkaroni
inländ . Mehiware Pfd 52 Pfg.
ausländ . Grierware „ 62 „

Mischobst
schön sortiert Pfd . 64 u . 75 Psg.
Pfirfiche Pfd. 8 « Pfg.
Kranzseige » Pfd. 6« Pfg.
Pflaumen (großstückia)

Pfv . 65 Pfg.
Ringäpfel Pfd. 88 Pfg.
Aprikosen Pfv. 15 « Pfg.

E ) Mtllsktiffkk
Pfd . 48 Ptd.

KlMlIlllffl't
Pfd . 38 P -g.

Kaffee , gebräunt,
Pfd . 1 .8 « Mk.

Für den Feldpostoersand
empfehlenswert:

Extrafeine Marmeladen
in 1 Pfd .- Dosen

Johannirbeer , Himbeer
Dose 75 Pfg.

Dreifrucht - Marmelade

_ Dose 70 Pfg.

Frisch ein getroffen:
Eier Stück2« Pfg

Zucker , Kiistall, fein
Pfd . 29 Pf .. Z .r . 28,25 Mk.

Kernseife
glün , so lange Vorrat Pfd . 75 Pf.
weißPfd 1 Mk ., gelb Pfd . 96 Pf.

0J
mi

Für die Beweise auftichtiger Teil¬
nahme bei dem Heimgang unserer
lieben Entschlafenen , insbesondere
Herrn Dekan Bohris  für die trost¬

reichen Worte am Grabe , herzlichen
Dank.

Otto 6gert und Familie»
Hdolf Becker und f amili «.

{Beisei , Usingen.

Für Jungvieh und Schweif
empfehle ein

verzomchesFallenii
„Schweinekraftfutter “ !

genannt , bestehend au » Gerste , Mai », We>
abfälle , Roggenschrot und getrockneten Kartoss
Da » Futtermittel wird von den Tieren gerns
nommen und ist beschlagnahme » und verkehr»

Siegm. Lilienstein.

Prima Saathafer
vom amtlicher Saatbauwirtschaft
mend , trifft in Kürze ein und n«s
Bestellungen hierauf entgegen.

Prima seidefreie«

nass . Kleesamen
in hiesiger Gegend aufgekauft , somit

Saatgerste.
Ich empfehle gleichzeitig mein Lageii

Düngemittel
unter Kontrolle der landw . Vers»
Ration zu Wiesbaden , als:

Ammoniak .Superphosf
Kali Superphosphat
Thomasmehl , Kainit
Kalisalz usw . solange l

reicht . Da die Produktion hierin
eingeschränkt ist, empfiehlt sich früh
Deckung.

E, Hartmanshenn , Anspat

Hühner -Fussringe
Nesteier

wieder vorrätig.
Gg . Peter.

meine2Hunde (Wolfshund und Pinfl
sind abhanden gekommen . Ich nehme j

daß sie in der Nacht vom 39 . zum 30 . Jaif
mir entwendet worden sind . Vor Ankauf
gewarnt . Peter Sachs , Usingen

Leichter Oekmomk-Wgi
mit Zubehör zu verkaufen . Näh . i . KrSbl .-Ve

1 trächtige Ziege
zu verkaufen . Frau Schmidt Wwe ., Unterg

Für das
Rote Kreuz in Bulgarien j

gingen weiter bei un » ein von den Schulst»
in Hausen -Arnsbach 4 Mk ., von N . N . in f
heim 3,50 Mk Zusammen 634,50 Mk

Wir schließen hiermit die Sammlung
sagen allen Gebern ! herzlichen Dank.

Kreisblatt für den Kret« Ustngti»
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Uns de» Königlich Preußisch» Krieg«» ini.
fterium», Berlin SW. 48, verlängerte Hede»
«annstr. 11, erhältlich) find in den Räumen
»er in Betracht kommenden Betriebe und
Firmen onzuschlagru.

Frankfurt(Main), den 19. Januar ISIS.
Stellv. Generalkommando 18. Armeekorps.

Ufingen, den 24. Januar 1916.
Wird veröffentlicht.

Der komm. Landrat.
Nr. 97». v. Bezold.

Irtoffi
lern
F&rtf'

»ruit

crsn«

I-pt

5
ne

9
en.

Lokale«ud proviuzieke Rachrichte».
% Rod er. d. Weil , 31. Januar. Herr

Stabrarzt Dr. Lom mel van hier, welcher« längere
Zeit krank im Städtischen Krankenhaus« in Frank¬
furt lag und nach seiner Genesung in der medi¬
zinischen Klinik dortseldst tätig war, übernimmt
jetzt die Stelle eine« leitenden Arzte» an einem ne«
zu errichtenden Genesungrheim für Offiziere und
Mannnschaften in Königsteini. T.

O Grävenlviesbach, 1. Febr. Mit dem
1. April ist Herr Stationtvorsteher Knöß  von
hier nach Zell-Romrod im Vogel«gebirge versetzt
worden. Seit Eröffnung der Bahnlinie Gräven-
wiesbach—Wetzlar hat er mit Treue und Fleiß
seinem hiesigen Posten vorgeftanden, und er ver-
läßt die Station Grävenwie»bach, um seinem
Wunsch gemäß eine Berwalterstelle in der Nähe
seiner Heimat zu übernehmen.

□ Grävenwiesbach. 1. Febr. In aller
Stille hat sich in hiesiger Gegend rin neuer In-
dustriezweig entwickelt. Im firkalischen Walde
zwischen hier und Dietenhausen lagern riesige
Mengen Eisenschlacken, welche noch bedeutende Pro¬
zente in Eisen enthalten. Die Schlacken werden
per Achse an die hiesige Station gebracht. E»
find bereit» mehrere Waggon« verladen worden.
Wahrscheinlich wurden die Eisenerze vor mehr al»
100 Jahren in benachbarten Hochöfen mittels Holz¬
kohlen gebrannt, aber nicht völlig geschmolzen und
nach dem Schmelzen in die Wälder verbracht, von
wo aus sie nun einem zweiten Läuterungsprozeß
nach langer Zeit der Lagerung unterworfen werden'

* Da» Generalkommando teilt gemäß Kr.
M'n- Vfg V. II . 712/1. K. R. A. mit, daß die

m fir ^ in § 5 der Bekanntmachung betreffend
«Beschlagnahme und Bestandsmeldung von Nuß-

und stehenden Nußbäumen" Nr. V. II.
-«06/ 11. 15 K. R. A. bi» zum 15. Februar 1918
verlängert wird.

* 2. Februar 1916 ist eine Bekanntmach-
vetreffend Beschlagnahme und Bestandserhebung
von Bekleidung», und Au,rüstungsstacken für Heer,
Manne und Feldpost durch da« Stellv. General.

mmando de» 18. A. K. erlassen worden. Der

«ortlaut der Bekanntmachung, die ei» gtme
Reihe von «i^ elvorfchriste« enthält, ist i« amt.
liche, Telle diese« Blatte» abgedruckt und kau«
auch auf de« Landrat»amt eingesrhen werden.

- • 8m 1. Februar 1916 ist eine Bekanntmachung
betreffend Prei«beschränkungen im Handel mit
Web«, Wirk« und Strickwaren durch da« Stell».
Generalkommando de, 18. »rmeekorp» erlasse«
worden. D-r Wortlaut ver Verfügung ist im
Krei«blatt abgedruckt.

* Zu der Bekanntmachung, betreffend Bestand«,
erhebung von tierischen pflanzlichen Spinnstoffe»
und daraus hergeftellten Web-, Wirk- und Strick»
garnen Nr. W. M. 68/9. 15 . K. R. 8 . ist eine
Nachtragsverordnungerschienen, durch die im § %
der genannten Bekanntmachung angeordnete Melde¬
pflicht neu geregelt wird. Insbesondere find nu«-
mehr bei den von der Bekanntmachung betroffene«
Spinnstoffen, zu denen auch Sinter« hinzugekomme«
ist, mit 8usnahme de, Bastfaserstroh» alle Vor¬
räte, ohne Rücksicht auf die Mindestmengen, melde»
pflichtig geworden. . Ebenso ist die bisher i»
manchen Fällen erlaubt« schätzungtweise Angabe
de» Gewichte» nur noch bei den bereit» in Ver¬
arbeitung befindlichen Spinnstoffen oder bei Bast¬
faserstroh zulässig; bei allen anderen Spinnstoffen
und bei Garnen bedarfe» für eine nur schätzung«.
«eise Angabe des Gewicht» einer besonderen Ge¬
nehmigung. Auch gespulte Garne sind melde-
pflichtig. Von den von der Meldepflicht befreite«
Vorräten find besonder« hervorzuheben die in
handelsfertiger Aufmachung vorhandenen Strick-
garne und die im Besitz von Haushaltungen für
den Hausgebrauch befindlichen Garne. Es ist z«
beachten, daß die Bestandsmeldung der am 1.
Februar 1918 vorhandenen Vorräte bereit» auf
Grund der veränderten Bestimmungen erfolgen soll.
Der Wortlaut der NachtragS-Bekanntmachnng. die
die umfangreichen Bestimmungenüber die Melde¬
pflicht der von der Bekanntmachung betroffenen
Gegenstände in einer neuen zusammenfaffenven
Form enthält, wird in der nächsten Nummer diese«
Blatte» abgedruckt werden.

zum Aushang in de» Betrieb-»,
in denen Käse hergestellt oder
verkauft wird, vorgeschriebene

KeklluntMllchulis«dkl Käse
vom 13. Januar I9L6

ist in Plakatform bei uns das Stück
zu 3« Pfg . erhältlich.

Kreisblatt -Druckerei Ufingen.

n



I

Keilagk]i Ar. 15 des„Ufinger KrkisbKtts".
Donnerstag , den 8. Februar ISIS.

A« tlichkrStil.
Ufingen , den 31. Januar 1916.

Infolg « der stetig zunehmende»
Dienstgeschäfte auf dem LandratSamt
fehe ich mich veranlaßt , bis auf weiteres
folgende Anordnung ,« erlasten:

Sämtliche » ür- S find zum Verkehr
mit de« Herren Bürgermeister « und
dem Publikum nur in den Vormittags¬
stunden von Vs9 biS 12 Uhr ge- stnet.
In de« NachmittagSdienstftnnde « kan«
das Publikum nur i« de« allerdrin¬
gendste« Fälle « vorgelaste » werde« .

Der komm. Landrat.
»r . 1035. v. Bezold.

Ufingen, den 31. Januar 1916.
Rach einer höheren Ort« ergangenen Ver¬

fügung ist fortgesetzt auf die Vertilgung schädlicher
Vögel, namentlich der Rabenkrähen hinzuwirken.
Hierzu bringe ich die Verfügung vom 33. April
1915, Nr. 5340, streirbiatt Nr. 51, in Er«
iunerung. Ihrem Bericht über da» im Sinne der
genannten Verfügung erneut Veranlaßt« und den
Erfolg sehe ich bi« spätesten« zum 30. Mai d.
I «. entgegen.

Der komm. Landrat
»r . 1076. v. Bezold.
An die Herren Bürgermeister de« streife«.

Ar. W. M. 77/1. 16. K. R. A.
Bekanntmachung,

betreffend
mit Kraft angetriebene Maschine« für

KonsektionSarbeit.
Auf Grund de« ZS Buchstabed de» Gesetze«

über den Belagerungszustand vom4. Juni 1851
(in Bayern auf Grund Artikel4 Ziffer » de«
Gesetze« über den Srieg«zustand vom 5. November
ISIS ) wird folgende« zur allgemeinen Kenntnis
gebracht:

1. Do« Zuschnridrn von Web. und Wirkwaren
mittel» mechanisch aogetriebener Zuschneid«.
Maschinen wird hiermit verdate».

3. In allen Brttieben, in denen mit straft
angetrieben« Näh-, Knopfloch- und andere
derartige Maschinen für die Konfektionierung
von Web« und Wirkwaren verweodet werdeu,
darf mit diesen Maschine,, nut noch während
30 Stunden in jeder Woche gearbeitet
werde«.

3. Da« vergeben von KonfektioNsakbeitz
Zweck, der Herstellung von Erzeugniffena
Web- und Wirkwarenz« niedrigeren Lo
sätzeu alb den im Monat Dezember 191
ortsüblichen ist verboten.

Wenn die an Maschinen, wie
Ziffer S beschrieben, beschäftigte« « rbei
di»her i« Tage- oder Wochenlohn beza
worden, so darf noch dem Inkrafttretend
ser Bekanntmachung der zu zahlend»Lohnf
eine Woche für jeden Arbeiter nicht niedri
sei« als der bisher ortsübliche.

Soweit im Stücklohn hergestellte Geg
stände infolge der Verbote 1 und 2 a
andere Weis« konfektioniert werden müff
als bisher, ist der Arbeitnehmer für d
entstandenen Mehraufwand von Zeit v
dem Arbeitgeber am Lohn zu entschädigen.

Jo Streitfällen soll ein Gutachtenv
der örtlich zuständigen Handwerkskammer e'
geholt werden.

Ein besonderer Unternehmergewinnd
an« einer derartigen Lohnerhöhung beimv
kauf der hergestellte» Waren nicht Hergele
werden, d. h. der Verkaufspreis darf höchst
uw den wirklichen Betrag de» Mehrloh
erhöht werden.

4. Werkstätten iw eigenen Betrieb« der Milit
und Marineverwaltung find von diesen Ma
nahmen nicht betroffen.

5. Unmittelbar« Heere«- oder Marinelieferont
bei denen durch die Verbote1 und S
Erfüllung der Lieferzeit in Frage geste
wird, haben sich an di, ouftragerteilen
Stelle mit dem Ersuchen nm Berlänger
der Lieferfrist zu wenden. Die anordnen
Behörde wird auf besondere« Ansuchen
anftragerteileudenStellen in den Fällen,
denen eine Verlängerung der Lieferfrist
HrereSintereffe nicht bewilligt werdenk
eine Befreiung von den verboten1 und
für die Erledigung bereit« laufender Auftr
gewähren.

Auch die beschaffenden Stellen deS Hee
und der Marine dürfen neue Aufträge
noch unter Berücksichtigung der Anordnung
dieser Bekanntmachung erteilen.

6. Irgendwelchen Gesuchen um Befreiung a
anderen Gründen al« den in Ziffer 5 g
nannten, kann nicht stattgegeben werde«.

7. Die Bekanntmachung tritt mit ihrer ver
digung in straft.

8. Abdruck« vorstehender Bekanntmachung(b
Webstoffmeldeamt der Krieg-Rohstoff.
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